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Schreiben der Initiative „Kleiner Stadtwerderwald“ vom 17.02.2010 

 

Sehr geehrte Frau Urbschat, 
sehr geehrte Herren, 

vielen Dank für die Zusendung Ihres Schreibens und mit den dort dargestellten Fragen zur 
Regenentwässerung im Erschließungsgebiet Stadtwerder. Zu dem Thema ist Ihnen bereits 
am 18. Januar dieses Jahres ein Antwortschreiben von Herrn Kurz zugegangen. Außerdem 
hat Herr Schneider Ihnen aufgrund Ihres Bürgerantrages am 9. Februar im Bauausschuss 
des Beirates Neustadt die Beurteilung der Regenentwässerung aus Sicht der Wasserbehör-
de ausführlich erläutert.  

Gerne gebe ich Ihnen nachfolgend im Teil A) eine zusammengefasste und aktualisierte Stel-
lungnahme zum bisherigen wasserbehördlichen Verfahren auf der Grundlage eines Ihnen 
bekannten Vermerks. Danach gehe ich im Teil B) auf die nun neu gestellten Fragen ein: 

 

A) Wasserrechtliches Erlaubnisverfahren 

Am 12 August 2009 hat die hanseWasser Bremen im Namen der EVS Entwicklungsgesell-
schaft einen wasserrechtlichen Antrag gestellt. Es wurde die Einleitung von Niederschlags-
wasser des Erschließungsgebietes „Stadtwerder“/Vorderer Stadtwerder? in die Kleine We-
ser  beantragt.  

Der Antrag ist beim Referat Wasserrecht meines Hauses (Wasserbehörde) in den Ge-
schäftsgang gegangen. Von dort wurden zwei Referate des Hauses sowie der Deichver-
band am linken Weserufer beteiligt und um Stellungnahme gebeten. In diesem Verfahren 
würden also die Belange Gewässergüte, Wassermengenwirtschaft, Hochwasserschutz und 
Unterhaltung geprüft.  

Der Einleitung von Niederschlagswasser der bebauten privaten Flächen in die Kleine Weser 
wurde von den angehörten Stellen grundsätzlich zugestimmt. In der am 22.12.2009 erteilten 



  

 

wasserrechtlichen Erlaubnis Nr. l/18/2009 wurden Forderungen und Hinweise aus dem Be-
teiligungsverfahren aufgenommen.  

Die mit der wasserrechtlichen Erlaubnis erteilte Entscheidung beruht auf allgemein gültigen 
Grundlagen des Wasserrechtes und des Gewässerschutzes. 

Rechtlicher Hintergrund 

Eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in Gewässer darf nach bundes- und landes-
gesetzlichen Bestimmungen nur erteilt werden, wenn die Menge und Schädlichkeit des Ab-
wassers so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommen-
den Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. Die Bundesregierung legt mit Zu-
stimmung des Bundesrates Anforderungen fest, die dem Stand der Technik entsprechen 
(Abwasserverordnung) Im Übrigen gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

Der Abfluss von Regenwasser befestigter Flächen ist Abwasser, das wasserrechtlichen Be-
stimmungen unterliegt. Im Gegensatz zu häuslichem, gewerblichem und industriellem 
Schmutzwasser, gibt es für Regenwasser allerdings noch keine verbindlichen bundesein-
heitlichen Regelungen. Ein Entwurf eines Anhangs Niederschlagswasser zur Abwasserver-
ordnung ist derzeit in Bearbeitung.  

Grundlage für den wasserrechtlichen Vollzug von Regenwassereinleitungen bilden Normen 
und Verfahren, die die allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. den Stand der 
Technik abbilden, wie EN- und DIN-Normen sowie andere technische Regelwerke. Solche 
Normen werden üblicherweise von Fachleuten erarbeitet, die von Bundes- und Landesäm-
tern, Ministerien, Behörden, Betreibern, Ingenieurbüros, wissenschaftlichen Institutionen u. 
a. Einrichtungen entsandt werden. 

Für die Beurteilung des vorliegenden Falls ist das Regelwerk der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) hinzuzuziehen.  Hier kommt vor Allem 
das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser (Aus-
gabe 08/2007)“ zur Anwendung. 

Beim M 153 erfolgt eine Bewertung der Einleitsituation in Abhängigkeit vom Schutzbedürfnis 
des Gewässers und der Abflussbelastung der Flächen. Hierzu gibt es Kategorisierungen 
von Gewässern und von Flächen. Diese Methode hat sich in der Vergangenheit in Deutsch-
land weitgehend als maßgebliche Methode zur Beurteilung im wasserbehördlichen Vollzug 
entwickelt.  

Konkrete Bewertung nach DWA M 153 

Die Punktzahlen aus den Flächenbelastungen sind von gemessenen Werten abgeleitet 
worden. Es zeigen sich große Unterschiede bei den Flächen, die im Wesentlichen auf der 
verkehrlichen Belastung/Frequenz und der Nutzung beruht. 

Bei der Bewertung des Abflusses – also der Flächenverschmutzung - ist von zwei Flächen-
kategorien auszugehen 
einerseits „Dachflächen und Terrassenflächen in Wohngebieten“, die eine Belastung von 8 
Emissionspunkten aufweisen. Dieses gilt für Dächer mit üblichen Anteilen an unbeschichte-
ten Buntmetallen. Eine Ausnahme bilden Kupfer-, Zink- und Blei- gedeckte Dachflächen 
(siehe unten unter „Hinweise“)  
Hinzu kommen die Kategorien „Hofflächen und Pkw-Parkplatze ohne häufigen Fahrzeug-
wechsel“ sowie „wenig befahrene Verkehrsflächen“ (Wohnstraßen)  entspricht. Diese wei-
sen eine Emissionszahl von 12 auf.  

Beide Flächenkategorien werden in dem Regelwerk als „gering verschmutzt“ bewertet. 



  

 

Bei einer Verteilung von Dach- und Verkehrsflächen im Verhältnis 1:1 ergibt sich eine Emis-
sionszahl von 10. Geht man unter ungünstigen Bedingungen von 75 % Verkehrsflächen 
aus, so ergeben sich 11 Emissionspunkte. Hinzu kommt eine Bewertung der Luftverschmut-
zung von 1 Punkt, was einer geringen Belastung entspricht. Die Gesamtbelastungszahl be-
trägt also unter ungünstigsten Annahmen 12 Punkte. 

Es ist eine Entwässerung in die Kleine Weser vorgesehen. Bei dem Einleitgewässer handelt 
es sich um den Typ „Gestauter Kleiner Fluss / Marschgewässer. Aufgrund des Querschnitts 
und des künstlichen Ausbaus als Hochwasserabflussrinne für starke Binnenhochwässer ist 
Marschgewässer eine zutreffende Einordnung. Diese Kategorie hat eine Empfindlichkeit 
(Schutzbedürfnis) von16 Immissionspunkten. 

Aus dem Verhältnis des Emissionswertes 12 zum Immissionswert 16 ergibt sich keine Er-
forderlichkeit zur Behandlung. Dieses Ergebnis erhält man ebenso, wenn der derzeit vorlie-
gende Entwurf des Anhangs „Niederschlagswasser“ zur Abwasserverordnung zur Anwen-
dung käme. Der Abfluss aus Wohngebieten wird dort als gering belastet eingestuft. Gering 
belastetes Niederschlagswasser darf ohne Behandlung in oberirdische Gewässer eingeleitet 
werden.  

Bestimmungen des § 132a Bremisches Wassergesetz (BremWG) 

Im Bremischen Wassergesetz ist der Vorrang der dezentralen Niederschlagswasserbeseiti-
gung rechtlich festgeschrieben. Dort heißt es:  

(1) Niederschlagswasser von Grundstücken, die überwiegend der Wohnnutzung oder einer 
hinsichtlich der Qualität des Niederschlagswasserabflusses ihr vergleichbaren Nutzung die-
nen, soll weitestgehend dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden, und zwar im 
Wege der Versickerung oder ortsnahen Einleitung in ein Gewässer, sofern dies ohne Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. 

Im Landeswassergesetz ist also die ortsnahe Einleitung der Versickerung gleichgestellt. 
Hintergrund und Motiv ist besonders eine Abkehr vom Mischsystem bei Einleitungen von 
Niederschlagswasser, das als gering verschmutzt gilt. 

Hinweise 

Der Werdersee ist aus Hochwasserschutzsicht eine Abflussrinne, die bei starken Binnen-
hochwässern über die Überlaufschwelle in Habenhausen für einen Abfluss von 800 m³/s 
ausgelegt ist. 

Derzeit ist das Zulaufgerinne bzw. das Wehr Kleine Weser so eingestellt, dass 3,5 bis 4 
m³/s abfließen. Der Abflussquerschnitt der Kleinen Weser auf Höhe Dorotheenstraße be-
trägt ca. 260 m². Daraus ergibt sich an der Stelle eine mittlere Fließgeschwindigkeit von 
0,013 bis 0,015 m/s. dieses entspricht 1 km in 20 Stunden (und nicht die im Schreiben ge-
nannten 1 km pro Woche). 

Dadurch entsteht ein deutlicher Abfluss in Richtung Teerhof. Eine Verdriftung durch Wind in 
Richtung Werdersee ist nur für schwimmende Stoffe vorstellbar.  

Der Badebereich befindet sich auf der Nordseite des Werdersees im Bereich der DLRG-
Station bzw. des Sandstrandes. Die Kleine Weser ist kein Badegewässer. Daran ändert 
auch nicht, dass dort gelegentlich gebadet wird. Das passiert auch an vielen anderen Nicht-
Badegewässern. 

 



  

 

Die Verwendung von Dachabdeckungen aus unbeschichtetem Kupfer, Blei oder Zink ist 
aufgrund der Metallkonzentrationen problematisch für die Qualität des Regenwasserabflus-
ses. Es gibt derzeit keine Anzeichen, dass es bei der Stadtwerderbebauung zu einem er-
höhten Anteil von unbeschichteten Buntmetalleindeckungen kommt.  

Wenn es dazu käme, hätte der Kanalnetzbetreiber hanseWasser Bremen sicher zu stellen, 
dass eine Vorbehandlung der Abflüsse erfolgt oder dass diese Abflüsse in die öffentliche 
Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden. 

Streusalz und viele andere Salze lassen sich nicht filtern oder auf andere Weise reinigen. 
Eine Versickerung ist aufgrund der Belastung für Bäume und Grundwasser kein bevorzug-
tes Verfahren. 

 

---------------------------------------------------------- 

B) Beantwortung der Fragen des Schreibens vom 17.02.2010 

Im Ihrem Schreiben vom 18.01.2010 schreiben Sie, dass die Ableitung des Wassers in den 
Werdersee nur für einen Teilbereich mit dichter Bebauung vorgesehen und erforderlich ist. 
Wir bitten Sie um Beantwortung folgender Fragen: 
 

 Wie werden die übrigen Bereiche des Baugebietes abgeleitet und warum wird der 
Teilbereich, der in den Werdersee abgeführt werden soll, nicht wie die anderen Be-
reiche behandelt? 

 Hat die in Abweichung zum Bebauungsplan vorgesehene dichtere Bebauung, die 
vom Bauressort nachträglich genehmigt wurde, die Möglichkeiten einer dezentralen 
Entwässerung durch Versickerung für den hier interessierenden Teilbereich beein-
flusst? 

 

Antworten: 

Der für eine Bebauung mit Stadtvillen vorgesehene Teilbereich im Südwesten des Plange-
bietes bietet sich augrund der lockeren Struktur eher für eine Versickerung an als die übri-
gen Bereiche, die stärker verdichtet sind.  

Sicher ist eine Versickerung bei urbaner Verdichtung erschwert. Der mit der Frage angedeu-
tete Nachteil ist so jedoch gar nicht gegeben. Die Einleitung in die Kleine Weser ist wie oben 
dargelegt zulässig, gleichwertig und wegen der Ortsnähe ebenfalls eine dezentrale Entwäs-
serung. 

(Anmerkung: Bitte berücksichtigen Sie auch, dass die überwiegend städtisch geprägte Be-
bauung eine erwünschte Flächen schonende Stadtentwicklung bedeutet.) 
---------------------------------------------------------- 

 
Sie schreiben im Brief vom 18.01.2010, letzter Absatz, dass entsprechend dem geltenden 
technischen Regelwerk der Regenabfluss von Wohngebieten, einschließlich der Wohn- und 
Erschließungstraßen, pauschal als gering bis mittel verschmutzt zu bewerten ist.  

 ‚Die Einleitung in ortsnahe Oberflächengewässer ist jedoch nur  bei  unbelaste-
tem oder gering belastetem Niederschlagswasser zulässig1‘ und auch nur dann, 
wenn dieses ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist2. Mittel 

                                                 
1  SUBVE, Bekanntmachung der Anforderungen an die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 04.03.2004,  
    Nr. 4.1, Seite 3 
2   Bremisches Wassergesetz, § 132 a. 



  

 

verschmutztes Wasser darf demzufolge nicht unbehandelt in ortsnahes Oberflächen-
gewässer eingeleitet werden. 
 

Antwort:  

Der Regenabfluss aus Wohngebieten (Anliegerstraßen, Dachflächen, Terrassen, u. a.)  wird 
in dem Regelwerk der DWA (siehe oben) als „gering verschmutzt“ bewertet. Die Aussage 
„mittel verschmutzt“ des Schreibens ist also nicht richtig wiedergegeben. Letztendlich ent-
scheidend ist die oben durchgeführte Bewertung nach dem Punktesystem des Merkblattes 
M 153, die eine Verträglichkeit der Einleitung zeigt. 

---------------------------------------------------------- 

 
Das Baugebiet auf dem Stadtwerder ist nicht als reines Wohngebiet geplant, im Bebau-
ungsplan ist auch ein Mischgebiet mit Gewerbe ausgewiesen. Es handelt sich zudem um 
ein außerordentlich dicht bebautes Gebiet mit ca. 400 neuen Wohneinheiten gehobenen 
Standards, - damit einhergehend einem hohen Mehrfachfahrzeuganteil je Wohneinheit. Ne-
ben Anliegerverkehr ist mit zusätzlichem Verkehr durch Besucher der Weserinsel und der 
Kleinen Weser/Werdersee zu rechnen.  
 

 Es ist davon auszugehen, dass die in der Bewertunsmatrix nach DWA M 153 von 
Herrn Schneider (SUBVE-Schreiben vom 11.02.2010, Seite 2) vorgenommene Kate-
goriesierung ‚Hofflächen und Pkw-Parkplätze ohne häufige Fahrzeugwechsel‘ sowie 
‚Wenig befahrene Verkerhrsflächen (Wohnstraßen)‘ eine deutliche Unterschätzung 
des tatsächlichen Fahrzeugaufkommens und des Fahrzeugwechsels beinhaltet. Der 
Verschmutzungsgrad des abzuleitenden Straßenspülwassers dürfte tatsächlich deut-
lich höher als angenommen liegen.  

 
Antwort:  

Nach Rückfrage mit der zuständigen Stadtplanerin Frau Urban werden die beiden südwest-
lichen Mischgebietsflächen nunmehr einer Wohnbebauung zugeführt. Die beiden übrigen 
Mischgebietsflächen sind entweder teilweise Technikgebäude der swb bzw. sollen von der 
Hochschule genutzt werden. Im Übrigen ist nur nicht störendes Gewerbe zulässig, so dass 
dieser Teil des Erschließungsgebietes insgesamt einen Wohngebietsähnlichen Charakter 
aufweisen wird. 

Die Werderstraße, die eine Erschließungsfunktion hat, entwässert ebenso wie das Areal des 
Wasserturms in den Mischwasserkanal und nicht in die neue Regenwasserkanalisation. Bei 
dem Verkehrsaufkommen des Erschließungsgebietes ist besonders zu berücksichtigen, 
dass sich die Verkehre einerseits durch die beiden Zuwegungen teilen und andererseits die 
Verkehre „nach hinten“ hin abnehmen. Insgesamt und im Durchschnitt sind die Straßenflä-
chen als wenig befahren zu bezeichnen. Die Pkw-Stellflächen in Wohngebieten werden üb-
licherweise wenig frequentiert und sind mithin als gering verschmutzt zu bewerten. 

---------------------------------------------------------- 

 
Herr  Schneider merkt in seinen Ausführungen vom 11.02.2010, Seite 3, an, dass derzeit 
auf dem Stadtwerder nicht von einem erhöhten Anteil von Dachabdeckungen aus unbe-
schichtetem Kupfer, Blei oder Zink auszugehen sei.  
 

 Wie wird ‚ein erhöhter Anteil‘ von Ihrem Haus quantifiziert? Gibt es genauere Anga-
ben und Grenzwerte dazu?  



  

 

 Schadstoffausspülungen sind neben Dachabdeckungen auch aus Regenrinnen, 
Fensterrahmen etc. zu erwarten. 

 
Antwort:  

Hier der Originalauszug aus dem DWA Merkblatt 153 zu der Thematik. Im Weiteren sind 
diese Ausführungen eine Richtschnur für den wasserrechtlichen Vollzug durch die Wasser-
behörde (Versickerungen) und durch die hanseWasser Bremen für den Bereich der Einlei-
tungen in den Regenwasserkanal. 

… „Versickern 

Soll das Regenwasser versickert werden, so ist es für einen ausreichenden Grundwasserschutz erfor-
derlich, eine Behandlungsmaßnahme entsprechend dem Bewertungsverfahren nach Anhang A Tabel-
le A.4a oder A.4b vorzusehen. Sind von einem Gebäude nur kleinere Dachflächenanteile bis zu ma-
ximal 50 m² der Gesamtdachfläche kupfer-, zink- oder bleigedeckt, wie z. B. Eingangsüberdachun-
gen, Gauben oder Erker, so können diese Anteile bei der qualitativen Bewertung wie die übrige 
Dachfläche eingestuft werden. Das Gleiche gilt für Dachrinnen und Fallrohre. 

Einleiten in oberirdische Gewässer 

Bei einer Einleitung des Regenwassers in oberirdische Gewässer ist es tolerierbar, innerhalb eines 
Gewässer- oder Uferabschnittes von 1000 m Länge den Abfluss von kupfer-, zink- oder bleigedeck-
ten Dachflächen bis zu einer Größe von 500 m2 nichtmetallischen Dachflächen gleichzusetzen. Die 
mittlere Abflussspende von Dachflächen liegt im  Jahresmittel bei wenigen Litern pro Sekunde und 
Hektar. Damit ist auch bei kleinen Gewässern eine ausreichende Verdünnung gegeben, um ökologi-
sche Schädigungen zu vermeiden (Wachs 1998). …“ 

---------------------------------------------------------- 

 
Die Kleine Weser/Werdersee wird in den Ausführungen von Herrn Schneider vom 
11.02.2010 als ‚Gestauter Kleiner Fluss/Marschgewässer‘ bezeichnet und geht als sol-
ches in die Bewertungsmatrix nach DWA M 153 ein.  
 
Dieses ist eine Fehlzuordnung!  Aus Hochwasserschutzsicht mag der Werdersee eine Ab-
flussrinne sein. Für die Neustädter Bevölkerung ist er jedoch der einzige Badesee im Stadt-
teil. Auch einzelne Beiratsmitglieder bestätigten, dass die Kleine Weser in dem für die Ein-
leitung vorgesehenen  Bereich gegenüber der Dorotheenstraße intensiv als Badesee ge-
nutzt wird.  
 
Die Anmerkung Ihres Hauses, das Baden sei hier ‚auf eigene Gefahr‘, wird der ökologi-
schen und sozialen Bedeutung, die dieser Badesee in der dicht besiedelten Neustadt hat, in 
keinster Weise gerecht. Es ist der Bevölkerung nicht vermittelbar, warum durch die Einlei-
tung von verschmutztem Wasser aus dem neu entstehenden gehobenen Wohngebiet der 
Badesee nicht mehr in seiner vollen Länge genutzt werden soll, - eine Nutzung sogar ge-
sundheitsschädlich werden könnte. 
 

 Insbesondere Öl- und Benzinrückstände werden auf der Wasseroberfläche bleiben 
und können bei westlichen Winden auch gegen die schwache Strömung des Werder-
sees flussaufwärts zum DLRG-Badestrand gelangen. 

 Schadstoffe, wie z.B. Bau- oder Malerartikel (Nitroflüssigkeiten oder Farben), können 
versehentlich verschüttet werden und den See sichtbar oder unsichtbar belasten. 



  

 

 Wie wollen Sie überprüfen, dass der Badesee zukünftig nicht zur Gesundheitsgefähr-
dung der Bevölkerung wird? Selbst Stichprobenkontrollen des eingeleiteten 
Schmutzwassers können dieses Anliegen nicht gewährleisten.  
 

Die Kleine Weser/Werdersee ist auf der gesamten Länge ein Badesee! Das Wohl der 
Allgemeinheit würde durch die ungefilterte Einleitung des Straßenspülwassers beein-
trächtigt, so dass die Maßnahme nach § 132 a des Bremischen Wassergesetzes abzu-
lehnen ist.  
 
Sollte eine direkte Einleitung aufgrund des fortgeschrittenen Bauausführung tatsächlich un-
abwendbar sein, fordern wir, dass diese in die Große Weser kanalisiert wird und keinesfalls 
in die Kleine Weser/Werdersee. Damit wäre auch die Fällung der beiden großen Bäume 
nicht mehr notwendig. 
 
Als Bürgerinitiative werden wir unsere Proteste gegen die Einleitung in die Kleine We-
ser/Werdersee fortsetzen und die Bevölkerung sowie die Interessenten für das Neubauge-
biet über die z.Z. geplanten Einleitungsmaßnahmen informieren. 
 
In der Sitzung des Stadtteilbeirats am 11.02.2010 hat der Vorsitzende des Bauausschusses, 
Dr. Mose erklärt, dass auch der Beirat die städtebauliche Planung mit der Folge dieser Ent-
wicklung der Entwässerungsfrage für unglücklich hält, man sie aber so nicht vorausgesehen 
habe und sich deshalb “an die eigene Brust schlage“. Nur sei für den Beirat deshalb recht-
lich gesehen nichts mehr zu machen und wir sollten uns an Sie halten.  
 
Sie ermuntern die Bevölkerung in der Broschüre ‚Regen Wasser‘ (Seite 3) dazu, positiv und 
mit fortschrittlichen Lösungen an den neuen Umgang mit Regen heranzugehen. Wir möch-
ten abschließend nochmals an Sie appellieren, Ihre in der Broschüre publizierten Empfeh-
lungen auch auf dem Stadtwerder anzuwenden und sich für eine umweltschonendere und 
sozialverträglichere Variante der Ableitung des Niederschlagswassers stark zu machen. Wie 
schon beim Modellprojekt Bürgerweide/Hollersee/Torfkanal, so könnte sich Bremen auch 
hier profilieren als eine Stadt, die unter einer rot-grünen Regierung ihrer Verantwortung ge-
recht wird und die Stärke besitzt, zum Wohle der BürgerInnen auch schon einmal getroffene 
Entscheidungen zu revidieren .   
 
 
Anmerkungen zu den Ausführungen: 

Wie oben bereits ausgeführt, befindet sich der Badebereich auf der Nordseite des Werder-
sees im Bereich der DLRG-Station bzw. des Sandstrandes. Der Badebereich ist  aufgrund 
der Qualität des Regenabflusses und vor allem aufgrund der gegebenen Abflussverhältnis-
se in Richtung Weser in keiner Weise gefährdet.  

Unabhängig davon ist die Kleine Weser kein Badegewässer. Daran ändert auch nicht, dass 
dort gelegentlich gebadet wird. Das passiert auch an vielen anderen Nicht-Badegewässern 
in Bremen. Aber auch bei vorhandener Badestelle und Badestränden sowie Renaturierun-
gen, wie bei der Weser, wird ein Gewässer nicht zum Badegewässer sondern bleibt, wie in 
diesem Fall ein „Großer Fluss“.  

 

Insgesamt wird von Ihnen der Eindruck erweckt, als dass eine Versickerung überwiegend 
Vorteile mit sich bringt. Diese Einschätzung ist häufig nicht zutreffend. Das Grundwasser ist 
aufgrund eines kaum gegebenen Selbstreinigungsvermögens deutlich empfindlicher als die 
hier betrachteten Oberflächengewässer. 



  

 

So würden die von Ihnen angesprochenen möglichen Schadstoffbelastungen aufgrund der 
größeren Verletzlichkeit des Grundwassers dort eine größere Belastung bewirken. Darüber 
hinaus werden Fehleinleitungen oder Abflüsse von Leichtflüssigkeiten (infolge von Unfällen) 
bei Einleitungen in Oberflächengewässer häufig leicht und schnell erkannt. 

Im Gegensatz dazu werden diese nicht bestimmungsgemäßen Einleitungen besonders bei 
unterirdischen Ersickerungsanlagen kaum erkannt und bewirken damit erhebliche Risiken. 
Diese Betrachtung sollte auch vor dem Hintergrund nicht außer acht gelassen werden, dass 
mein Haus die Option „Trinkwassergewinnung aus der Weser“ langfristig verfolgt. Im Falle 
einer Realisierung käme das Stadtwerderareal mit Sicherheit in die engere Standortwahl. 

 
 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Dr. Weigel  


